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A. Amtliche Texte

Verordnungen

1 Verordnung zur Änderung der Verordnung  
 zur Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik

Vom 8. Dezember 2015

Auf Grund
— des § 3 Absatz 1 und des § 18 Absatz 2 der In-

VeKoS-Verordnung vom 24. Februar 2015 
(BGBl.  I S. 166), zuletzt geändert durch Artikel 3 
der Verordnung vom 10. Juli 2015 (BAnz. 2015 AT 
13.07.2015 V1), hinsichtlich Artikel 1 Nummer 2

verordnet die Landesregierung,
auf Grund
— des § 14 Absatz 1 der Verordnung über Zustän-

digkeiten im Bereich der Agrarwirtschaft vom 
15. Juli 2003 (Amtsbl. S. 2056), zuletzt geän-
dert durch die Verordnung vom 21. April 2015 
(Amtsbl. I S. 269) in Verbindung mit § 7 Absatz 3  
des Agrarzahlungen-Verpflichtungengesetzes vom 
2. Dezember 2014 (BGBl. I S. 1928), hinsichtlich 
Artikel 1 Nummer 1

verordnet das Ministerium für Umwelt und Ver-
braucherschutz:

Artikel 1
Die Verordnung zur Umsetzung der Gemeinsamen 

Agrarpolitik vom 6. Dezember 2006 
(Amtsbl. S. 2158, 2228, 2229), zuletzt geändert 

durch Artikel 1 der Verordnung vom 7. Juli 2011 
(Amtsbl. I S. 288), wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:
 a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.
 b) Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben.
2. § 2 wird wie folgt gefasst:
 „§ 2 Flächenidentifizierung
 (1) Das System zur Identifizierung landwirtschaft-

licher Parzellen stützt sich auf die landwirtschaft-
liche Parzelle (Schlag) im Sinne von § 3 Absatz 1 
Nummer 2 der InVeKoS-Verordnung.

 (2) Die in § 18 Absatz 2 der InVeKoS-Verordnung 
genannte Mindestgröße von landwirtschaftlichen 
Parzellen beträgt 0,1 Hektar.“

3. § 3 wird wie folgt geändert:
 a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.
 b) Absatz 2 wird aufgehoben.
4. § 4 wird aufgehoben.

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung 
in Kraft.

Saarbrücken, den 8. Dezember 2015

Die Regierung des Saarlandes:

Die Ministerpräsidentin
Kramp-Karrenbauer

Die Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, 
Energie und Verkehr

Rehlinger

Der Minister für Finanzen und Europa
Toscani

Der Minister für Inneres und Sport
Bouillon

Die Ministerin für Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie

Bachmann

Der Minister der Justiz
Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost

Der Minister für Bildung und Kultur
Commerçon

2 Verordnung  
 über die Bestimmung der Erhaltungsziele für das  
 Natura 2000-Gebiet „Dollberg und Eisener Wald“  
 (6308-301)

Vom 9. Dezember 2015

Auf Grund des § 2 Absatz 3 des Gesetzes Nr. 1842 
über die Zustimmung zu dem Staatsvertrag zwischen 
dem Land Rheinland-Pfalz und dem Saarland über die 
Errichtung und Unterhaltung des Nationalparks Huns-
rück-Hochwald (Nationalparkgesetz Hunsrück-Hoch-
wald) vom 12. November 2014 (Amtsbl. I 2015 S. 170) 
in der derzeit geltenden Fassung verordnet das Ministe-
rium für Umwelt und Verbraucherschutz zur Konkreti-
sierung des § 4 Absatz 2 des Staatsvertrags vom 4. Ok-
tober 2014 zwischen dem Land Rheinland-Pfalz und 
dem Saarland über die Errichtung und Unterhaltung des 
Nationalparks Hunsrück-Hochwald (Amtsbl. I 2015 
S. 170) in der derzeit geltenden Fassung:

§ 1
Regelungsbereich

(1) Der Regelungsbereich der Verordnung umfasst im 
Nationalpark Hunsrück-Hochwald die in den Gemein-
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den Nohfelden und Nonnweiler gelegenen und in einer 
Detailkarte 1:6.000, die Bestandteil dieser Verordnung 
ist, gekennzeichneten prioritären Lebensraumtypen 
nach Anhang I der Richtlinie 92/43 EWG des Rates 
vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Le-
bensraumtypen und wild lebenden Tier- und Pflanzen-
arten – FFH-Richtlinie – (ABl. EG Nr. L 206 S.7) in 
der derzeit geltenden Fassung:
6230  Artenreiche montane Borstgrasrasen (und 

submontan auf dem europäischen Festland) 
auf Silikatböden

9180  Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio Ace-
rion)

91 EO  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxi-
nus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae)

91D1 Birken-Moorwald
und die Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-
Richtlinie:
4030 Trockene europäische Heiden
6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Bo-

den, torfigen und tonig-schluffigen Böden  
(Molinion caeruleae)

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus 
pratensis, Sanguisorba officinalis)

8150 Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen 
Mitteleuropas

8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation
9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo Fagetum)
9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer 

Stieleichenwald oder Eichen-Hainbuchen-
wald (Carpinion betuli) (Stellario Carpine-
tum)

sowie die Arten und ihre Lebensräume nach Anhang II 
der FFH-Richtlinie:
1096 Bachneunauge (Lampetra planeri)
1324 Großes Mausohr (Myotis myotis),
die Arten und ihre Lebensräume nach Anhang I der 
Richtlinie 2009/147/EG des europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhal-
tung der wild lebenden Vogelarten – Vogelschutzricht-
lini e – (ABl. EG Nr. L 20 S. 7) in der derzeit geltenden 
Fassung:
A 223 Raufußkauz (Aegolius funereus)
A 224 Grauspecht (Picus canus)
A 236 Schwarzspecht (Dryocopus martius)
A 228 Mittelspecht (Dendrocopos medius)
und die Art nach Artikel 4 Absatz 2 der Vogelschutz-
richtlinie:
A 212 Kuckuck (Cuculus canorus)
(2) Die Karte und der Verordnungstext werden im Mi-
nisterium für Umwelt und Verbraucherschutz – Obers-

te Naturschutzbehörde –, Saarbrücken, verwahrt. Eine 
weitere Ausfertigung kann bei den Gemeinden Nohfel-
den und Nonnweiler eingesehen werden.

§ 2

Erhaltungsziele

Erhaltungsziele sind die Erhaltung beziehungsweise 
Wiederherstellung oder Entwicklung eines günstigen 
Erhaltungszustandes im Sinne des § 7 Absatz 1, Nr. 10 
des Bundesnaturschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I. S. 2542) in der derzeit geltenden Fassung für 
die unter § 1 genannten Lebensräume und Populatio-
nen der Arten.

Der Erhaltungszustand eines natürlichen Lebensraums 
wird als günstig erachtet, wenn

— sein natürliches Verbreitungsgebiet sowie die Flä-
chen, die er in diesem Gebiet einnimmt, beständig 
sind oder sich ausdehnen,

— die für seinen langfristigen Fortbestand notwendi-
ge Struktur und spezifischen Funktionen bestehen 
und in absehbarer Zukunft weiterbestehen werden 
und

— der Erhaltungszustand der für ihn charakteristi-
schen Arten günstig ist im Hinblick auf die Gesamt-
heit der Einwirkungen auf sie und die möglichen 
langfristigen Auswirkungen auf die Verbreitung 
und die Größe der Populationen innerhalb des  
    natürlichen Verbreitungsgebietes der Arten.

Der Erhaltungszustand einer Art wird als günstig er-
achtet, wenn

— aufgrund der Daten über die Populationsdynamik 
der Art anzunehmen ist, dass diese Art ein lebens-
fähiges Element des natürlichen Lebensraumes, 
dem sie angehört, bildet und langfristig weiterhin 
bilden wird, und

— das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder 
abnimmt noch in absehbarer Zeit vermutlich ab-
nehmen wird und

— ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist 
und wahrscheinlich weiter vorhanden sein wird, 
um langfristig ein Überleben der Populationen die-
ser Art zu sichern.

§ 3

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft.

Saarbrücken, den 9. Dezember 2015

Der Minister für Umwelt 
und Verbraucherschutz

Jost
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